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Amtliche Mitteilung | P.b.b.  Bad Gastein, am 13. September 2024 

 
Liebe Bad Gasteinerinnen und Bad Gasteiner! 
 

Eigenjagd „Stubnerkogel“  -  Interessentensuche: 
 
Die Gemeinde Bad Gastein verpachtet im Weg der freien Vergabe ab 01.01.2025 die 
Eigenjagd „Stubnerkogel“.  
• Ausmaß: 489,76 Hektar 
• Jagdbare Tiere lt. Abschussplan der Bezirkshauptmannschaft St. Johann im Pongau: 

Rotwild, Gamswild, Rehwild, Murmeltier 
• Pachtdauer: 9 Jahre (01. Jänner 2025 bis 31. Dezember 2033). 
• Entgelt: Mindest-Pachteuro jährlich netto EUR 25,77/ha, Indexsicherung nach VPI 

2020, Basismonat Jänner 2025 
 
 
Anbotsbedingungen: 
Die Vergabe ist im Wege eines unverbindlichen Ausschreibungsverfahrens samt 
Anbotslegung vorgesehen. Die Bestimmungen des Vergabegesetzes kommen nicht zur 
Anwendung.  
 
Hinweise zur Anbotslegung:  
 
1. Erstellung des Anbotes:  
Für das Anbot ist ausschließlich der beiliegende Textvorlage zu verwenden. Dieses muss so 
ausgefertigt sein, dass ein Verwischen oder Entfernen der Schrift (Druck) bemerkbar wäre. 
Radieren ist unzulässig. Der Wortlaut darf weder durch Streichungen noch Ergänzungen 
verändert werden. Alle Angaben sind verbindlich. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit 
haftet der Bieter.  
Geringere Anbote als der Mindestpreis von netto EURO 25,77/ha sind gegenstandslos und 
werden nicht behandelt. Zum Anbotspreis für den Vertragsgegenstand kommen neben einer 
allfälligen Umsatzsteuer noch Nebenkosten wie Vertragsvergebührung, Landesabgaben, 
Fütterungskostenbeiträge, Bescheidgebühren etc. hinzu.  
 
2. Verbindlichkeit des Anbotes:  
Anbote sind 3 Monate ab Posteingang/Abgabe beim Gemeindeamt Bad Gastein 
rechtsverbindlich. 
 



3. Abgabe der Anbote:  
Das Anbot ist in einem fest verschlossenen Kuvert an die  

Gemeinde Bad Gastein 
Karl-Heinrich-Waggerl-Straße 29 

5640 Bad Gastein 
zu senden oder direkt beim Gemeindeamt Bad Gastein abzugeben. Damit das Kuvert nicht 
vor der Anbotseröffnung versehentlich geöffnet wird, ist es gemeinsam mit einem 
Begleitschreiben, das auf das Anbot hinweist, in einem separaten Briefumschlag an die 
Gemeinde Bad Gastein zu senden oder persönlich zu überbringen. Die Einreichung des 
Anbotes auf dem Postweg erfolgt auf Risiko des Bieters. 
 
4. Anbotsfrist  
17.10.2024 
 
5. Anbotsprüfung  
Die Gemeinde Bad Gastein behält sich das Recht der freien Auswahl unter den Interessenten, 
aber auch der Ablehnung aller Anbote und sohin auch das Recht der Vergabe der 
gegenständlichen Eigenjagd, unabhängig vom Ergebnis der Anbotsstellung, im Wege der 
freien Vereinbarung vor.  
 

 
Textvorlage für die Anbotsabgabe: 
 
„Ich biete für die Eigenjagd Stubnerkogel ein jährliches Entgelt in EUR je ha: 
Alle zusätzlichen Kosten (Umsatzsteuer, Gebühren, Steuern, Fütterungs-, Betreuungs-, 
Vertragserrichtungskosten-, etc.) gehen zu meinen Lasten und sind im Pachtentgelt nicht 
enthalten.  
Durch die Abgabe von Anboten entsteht der Gemeinde Bad Gastein keine Verpflichtung zum 
Abschluss eines Vertrags. Die Gemeinde Bad Gastein behält sich in jedem Fall das Recht zur 
freien Auswahl unter den Interessenten unabhängig von der Anbotshöhe, überhaupt die 
Prüfung in jeder Hinsicht vor.  
Ich akzeptiere die o.a. Bedingungen. Dieses Anbot ist für mich 3 Monate ab 
Posteingang/Abgabe beim Gemeindeamt Bad Gastein verbindlich.  
 
Datum und Unterschrift:“ 
 

 
 
Ihr Bürgermeister 
 
 
 

Bgm. Norbert Ellmauer 


